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Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € 
A. Anlagevermögen
      I. Sachanlagen 
         Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.266,25 6.366,03 
     II. Finanzanlagen 
         Wertpapiere des Anlagevermögens 32.585,12 26.195,88 

50.851,37 32.561,91 

B. Umlaufvermögen
      I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
         Sonstige Vermögensgegenstände 621.474,34 984.162,01 
         davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 
         einem Jahr € 7.949,00 (7.948,92)
     II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 551.844,11 345.113,13 

1.173.318,45 1.329.275,14 

1.224.169,82 1.361.837,05 

Treuhandvermögen
– unselbständige Stiftung "Solidarische Welt" 779.886,23 698.069,26 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Eigenkapital
      I. Gewinnrücklagen 62.117,31 267.127,15 
     II. Gewinnvortrag 18.586,65 18.586,65 
    III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–) 425.594,51 –  205.009,84 

506.298,47 80.703,96 

B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 76.723,93 260.652,52 

C. Rückstellungen
     Sonstige Rückstellungen 30.355,03 38.201,34 

D. Verbindlichkeiten
     1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
         und Leistungen 7.800,98 19.035,03 
         davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
         einem Jahr € 7.800,98 (19.035,03)
     2. Verbindlichkeiten für Projekte 602.991,41 963.244,20 
         davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
         einem Jahr € 602.991,41 (963.244,20)

610.792,39 982.279,23 
1.224.169,82 1.361.837,05 

Treuhandverbindlichkeiten
– unselbständige Stiftung "Solidarische Welt" 779.886,23 698.069,26 
   davon Eigenkapital € 779.886,23 (690.702,26)



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4  2023 
€ € € 

  1. Erträge aus Spenden 1.159.044,24 1.012.296,44 
  2. Erträge aus Drittmitteln 545.812,79 473.342,23 
  3. Sonstige betriebliche Erträge 504.731,31 31.257,84 

2.209.588,34 1.516.896,51 
  4. Personalaufwand 
      a) Löhne und Gehälter 478.905,09 470.646,28 
      b) Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 106.043,81 102.592,80 
          davon für Altersversorgung € 2.435,82 (1.800,00)

584.948,90 573.239,08 
  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 
      gegenstände und Sachanlagen 5.442,28 4.269,09 
  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 178.380,32 159.873,04 
  7. Projektaufwendungen 1.029.743,04 938.133,58 
      Zwischenergebnis 411.073,80 –  158.618,28 
  8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 10.853,41 3.249,97 
  9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.667,30 833,47 
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 50.475,00 
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–) 425.594,51 –  205.009,84 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 

1 

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

10 Allgemeine Angaben 

Die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW) ist ein steuerbefreiter gemeinnütziger Verein. 
Der Verein wird unter VR Nr. 4010 B beim Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg 
geführt. 

Der Jahresabschluss der ASW wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des 
Handelsgesetzbuchs für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) aufgestellt. Für die Auf-
stellung des Anhangs werden freiwillig die Vorschriften der §§ 284 bis 288 HGB angewandt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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11 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert angewandt worden. 

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten. Anschaffungskostenminde-
rungen werden abgesetzt. 

Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungs-
sätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechend den steuerlichen 
Vorschriften. Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die im laufenden Jahr zugehen 
und deren Anschaffungskosten über € 150,00 liegen und den Betrag von € 1.000,00 nicht über-
schreiten, wird analog § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten eingerichtet, der linear über fünf Jahre 
aufgelöst wird. 

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren 
beizulegenden Wert. Bei voraussichtlich dauerhafter oder vorübergehender Wertminderung sind 
Finanzanlagen unter Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen auf den niedrigeren beizu-
legenden Wert ausgewiesen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.  

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert. 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maß-
gabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. 

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Die noch nicht verbrauchten Spendenmittel betreffen im Geschäftsjahr vereinnahmte, aber noch 
nicht zweckentsprechend verwendete Spendenmittel. Die Behandlung von Spenden erfolgt ent-
sprechend IDW RS HFA 21. 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz  

20 Aktivseite 

Zu A. Anlagevermögen 

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstel-
lung: 

Entwicklung der Anschaffungswerte 
Bilanzposten Anfangs-  Zugang  Um- Abgang Endstand 

Anlagevermögen bestand buchungen 

€ € € € € 
1 2 3 4 5 6 

 I. Sachanlagen 
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.710,64 17.342,50 0,00 0,00 77.053,14 
II. Finanzanlagen 
    Wertpapiere des Anlagevermögens 104.812,87 0,00 0,00 0,00 104.812,87 

164.523,51 17.342,50 0,00 0,00 181.866,01 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwerte Restbuchwerte
Anfangs- Abschreibungen Um- Zuschreibungen Entnahme Endstand (Stand  (Stand  
bestand des buchungen des für 31.12.2023) 31.12.2024) 

Geschäftsjahres Geschäftsjahres Abgänge 
€ € € € € € € € 
7 8 9 10 11 12 13 14 

53.344,61 5.442,28 0,00 0,00 0,00 58.786,89 6.366,03 18.266,25 

78.616,99 0,00 0,00 6.389,24 0,00 72.227,75 26.195,88 32.585,12 
131.961,60 5.442,28 0,00 6.389,24 0,00 131.014,64 32.561,91 50.851,37 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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21 Passivseite 

Zu B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 

Der Bilanzposten enthält Spendenmittel, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. 

Er entwickelte sich wie folgt: 

T€
Stand 01.01.2024 261 
+ Spendenzufluss 976 
– Spendenverbrauch 1.160 
Stand 31.12.2024 77 

Zu C. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

T€
Berufsgenossenschaftsbeiträge 1 
Prüfungshonorar 9 
Überstunden 4 
Urlaub 14 
Archivierungsrückstellung 2 

30 

Zu D. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 

7 

3 Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Erträge des Betriebsjahres setzen sich wie folgt zusammen: 

€

Geldspenden 1.184.068,28 
Mitgliedsbeiträge 5.713,80 
Sammlungseinnahmen 1.189.782,08 
Zuwendungen der öffentlichen Hand 519.797,14 
Zuwendungen anderer Organisationen 26.015,65 
Zins- und Vermögenseinnahmen 14.520,71 
Sonstige Einnahmen 473.993,47 
Gesamteinnahmen 2.224.109,05 



Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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4 Sonstige Angaben 

Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Im Geschäftsjahr waren zu Mitgliedern des Vorstands bestellt: 

Jürgen Weber, Journalist, Berlin, Vorsitzender (bis 15. März 2024), 
Wolfram Walbrach, Theologe & Pädagoge, Birkenwerder, Vorsitzender (ab 15. März 2024), 
Marita Ecke, Juristin, Berlin, stellvertretende Vorsitzende, 
Michael Müller, Diplom-Ingenieur, Dresden, stellvertretender Vorsitzender, 
Joachim Kobold, Geograph, Berlin, stellvertretender Vorsitzender. 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Vereins durch folgende 
Person geführt: 

Christophe Mailliet, Geschäftsführer. 

Arbeitnehmer 

Der Verein beschäftigte im Jahresdurchschnitt 14 Mitarbeiter. 

Berlin, am 13. Juni 2025 

Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt. e. V. 

Wolfram Walbrach Marita Ecke Michael Müller Joachim Kobold



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V., Berlin, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem  
Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus  
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten  
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um- 
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit  
dieses Systems des Vereins abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu  
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und  
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, am 13. Juni 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Berlin

  

Stolzenburg Irmscher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert) 



Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-
chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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